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Jede Rechtsanwätin, ieder Rechtsanwat lst gesetzlich zur
Fortb dung verpf chtet. Zur Erfüllung d eser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V (DAV), e n freiwil iger Zusammen-
schluss von Rechtsanwätinnen und Rechlsanwälten seinen
fi,4itgliedern, sich im Umfang von m ndestens zehn Zeitstunden
jährllch fortzubilden. Geelgnet hierfur ist die Te nahme an Semi

naren sonstigen Fachveranstatungen des DAV oder anderer

unabhäng ger Anbieter oder m t Einschränkungen eigene
Dozententät gkelt. Mit dieser Beschelnigung st elne berui iche
Fortbl dung nach eigener Auswah des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortb ldungsveranstaltungen vetr
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwä te ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten dam t einen Beitrag zur

Slcherung der Qua tät ihrer anwa t ichen Dienstleistungen.
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DeutscherAnwaltVerein

Fortbild u ngsbeschein ig u ng

Rechtsanwalt

Sönke Brandt

hat im Jahr 2009

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fahrplan zur (Wieder-)Erteilung der Fahrerlaubnis -

juristische und therapeutische Ansätze
AG Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins; 6 Stunden

Die Haftung des Versicherungsvermittlers
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 6 Stunden

Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung -

ausgewählte Probleme 2oo9
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 6 Stunden

B etäubung s mittelstrafrecht
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 1O Stunden

Rechtsprechung des BGH in Verkehrssachen im |ahre
zooS
AG VerkehrsrechVAG Versicherungsrecht im Deutschen Anwaltverein; 6 Stunden
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Berlin, den 21. Dezember 2009


